
Infobrief Nr. 53 
- Architektenrecht - 

OLG Jena: Voraussetzungen der Kündigung eines Architektenvertrags 
 wegen Kostenüberschreitung 

 
Entscheidung vom 01.11.2006 - 7 U 50/06 

 
1. Bei der Frage, ob ein wichtiger Grund für die Kündigung eines Architektenvertrags 

vorliegt, kommt es nicht auf Verschuldensgesichtspunkte an, sondern darauf, 
wessen Risikosphäre der Kündigungsgrund zuzurechnen ist.  

 
2. Die einseitige Vorgabe eine Kostenrahmens durch den Auftraggeber reicht jedenfalls 

dann nicht aus, wenn diese Kosten von denen der bis dahin vorliegenden Planung 
erheblich abweichen und dem Architekten eine sehr knappe Frist zur Änderung 
eingeräumt wird.  

 
 

OLG München/BGH: Kostenüberschreitung berechtigt zur Kündigung 
 aus wichtigem Grund! 

 
Entscheidung vom 06.09.2005 - 28 U 1860/04 

 
1. Überschreitet der Architekt eine mündlich vereinbarte Kostenobergrenze, so ist seine 

Planung mangelhaft.  
 
2. Ein Mangel der Planung liegt auch vor, wenn der Architekt in seiner Planung die 

Interessen des Auftraggebers hinsichtlich des Personalbedarfs des Betriebs einer 
Küche nicht berücksichtigt.  
 

3. Bessert der Architekt trotz Aufforderung seine mangelhafte Planung nicht nach, so 
kann der Auftraggeber den Architektenvertrag aus wichtigem Grund kündigen.  

 
 

OLG Brandenburg: Wann beginnt die Verjährung bei einem Auftrag 
über Werkplanung (Lph 5)? 

 
Entscheidung vom 20.12.2006 - 13 U 55/06 

 
Bei Architektenleistungen, die die Leistungsphase 5 und damit die Ausführungsplanung 
umfassen, kann die Abnahme nicht im Beginn der Bauarbeiten gesehen werden, 
sondern ist erst nach Vollendung und Abnahme derselben denkbar, denn vor 
Fertigstellung des Bauwerks kann sich ein Mangel in der Planung des Architekten nicht 
verwirklichen.  
 
 

BGH: Haftung wg. Verletzung der Verkehrssicherungspflicht 
 

 Entscheidung vom 13.03.2007 - VI ZR 178/05 
 
1. Der mit der Bauleitung beauftragte Architekt kann wegen einer Verletzung von 

Verkehrssicherungspflichten haften. 
 
2. Zwischen dem mit der Bauleitung beauftragten Architekten und einem 

Bauhandwerker besteht regelmäßig keine gemeinsame Betriebsstätte. 
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